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Vorwort

Ausbildung und Qualifikation von Erzieherinnen und
Erziehern bilden einen der wichtigsten Schwerpunkte in
der alles beherrschenden Bildungsdebatte. Die
umwälzende Ausbildungsreform, die seit dem Jahr 2003 in
allen Bundesländern stattfindet und in deren Zuge die
Ausbildungsordnungen – häufig parallel zur Erstellung des
jeweiligen Bildungsplanes – grundlegend überarbeitet
wurden, hat weitreichende Folgen: Gab es im Jahr 2004
noch vier Vertiefungsstudiengänge, sind es heute rund 70
Ausbildungsgänge an ebenso vielen unterschiedlichen
Hochschulen.

Eine Neuordnung der Ausbildung erfordert auch eine
zeitgerechte Neusetzung der Standards hinsichtlich ihrer
Inhalte. DiesesLehr- und Arbeitsbuch orientiert sich an den
amtlichen Lehrplänen der Fachschulen und Fachakademien
für Sozialpädagogik und umfasst die jüngsten
Entwicklungen des Rechtes, wie beispielsweise das neue
Bundeskinderschutzgesetz, die Verfassungswidrigkeit des §
1626 a BGB, die Maßnahmen bei Gefährdung des
Kindeswohles nach § 8 a SGB VIII, Ausführungen zur
erziehungsbeauftragten Person nach § 1 Abs. 1 Nr. 4
JuSchG und den neugefassten § 42 SGB VIII. Es behandelt



aktuelle Problemlagen wie die Stärkung der UN-
Kinderrechte, Partizipation von Kindern in den
sozialpädagogischen Feldern, Warnschussarrest und die
nachträgliche Sicherungsverwahrung straffälliger
Jugendlicher. Es stellt die Grundzüge des
Qualitätsmanagements genauso dar wie die der
Finanzierung einer sozialpädagogischen Einrichtung und
eignet sich nicht zuletzt auch zur fundierten Weiterbildung
für Praktikerinnen und Praktiker – allein oder im Team.

In Anbetracht der gegenwärtig bereits hohen und noch
immer stetig steigenden Anforderungen an die
Qualifikationen der Erzieherinnen und Erzieher im Bereich
der Kindertagesbetreuung ist der Schwerpunkt der
Darstellung in der Elementarpädagogik beheimatet, jedoch
ist selbstverständlich auch die Heimerziehung
berücksichtigt.

Das Lehr- und Arbeitsbuch nutzt dabei den
Synergieeffekt von Recht und Sozialkunde und ermöglicht
so eine praxiserprobte Zusammenführung der beiden
Disziplinen, um die Informationen lebensnah und
komprimiert zu gestalten.

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, die Leserinnen
und Leser vom Grundsatz zum Detail zu führen und mithilfe
einer aussagefähigen Gliederung und anschaulicher
Grafiken die Materie komprimiert und leicht fasslich zu
vermitteln. Sie prägt sich auf diese Weise rasch ein und



lässt sich gut repetieren, weil eben auch visualisieren. Wo
immer erforderlich, fördern Beispiele den Transfer des
Stoffes in den Praxisalltag. Für die schnelle Wiederholung
zwischendurch ist jedes Kapitel am Ende in seinen
wesentlichen Aussagen zusammengefasst, zum
Erkenntnisgewinn durch pragmatischen Einsatz des
Internets wird immer wieder angeregt.

Zahlreiche Praxisübungen, die teilweise interaktiv
ausgestaltet sind, helfen dabei, sich den Stoff zu
erschließen oder vertiefend einzuprägen, ihn erfühl- und
erfahrbar zu machen. Durchgängig liegt der wesentliche
Schwerpunkt der Praxisübungen auf dem kooperativen und
kreativen Lernen, denn es schult in ausgezeichneter Weise
Basiskompetenzen von Erzieherinnen und Erziehern – wie:

Teamfähigkeit
Solidarität mit Schwachen
Aktives Zuhören-Können
Lösungsorientiertes Denken
Kompetenz zu sachlicher Auseinandersetzung
Fähigkeit zur Analyse, Reflexion und wertfreier Kritik
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel / Empathie
Verhandlungsführung
Präsentation
Sprachkompetenz.



So kann es nicht zuletzt gelingen, an der Fähigkeit zur
Selbstbeobachtung, an Selbstvertrauen und
Selbstwirksamkeit zu gewinnen.

Mein herzlicher Dank gilt den Teilnehmerinnen meiner
Kurse in Rechts- und Sozialkunde im Rahmen des Kolping-
Ausbildungsganges zur staatlich geprüften Erzieherin der
Studiengänge 2009–2013, die die Texte dieses Buches auf
Verständlichkeit und Praxistauglichkeit getestet und mit
zahlreichen Anregungen optimiert haben. Für weitere
Anregungen, Hinweise und Kritik bin ich stets dankbar.

München, im Januar 2013
Tanja von Langen
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»Der wichtigste und schwerwiegendste Irrtum über die
Natur der demographischen Veränderungen ist der Glaube,
dass uns ein rascher Wiederanstieg der Geburtenrate von
1,6 oder 1,8 oder zwei Kinder pro Frau vor dem
Schlimmsten bewahren könnte. Aber es ist dreißig Jahre
nach Zwölf, heute kann selbst ein Anstieg der Geburtenrate
auf die ideale Zahl von zwei Kindern je Frau die Alterung
für Jahrzehnte nicht abwenden. Dass es ein
demographisches Monstrum mit irreversiblen Folgen gibt,
ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der Demographie.
Wenn ein demographischer Prozess ein Vierteljahrhundert
in die falsche Richtung läuft, dauert es ein
Dreivierteljahrhundert, um ihn zu stoppen.«

Herwig Birg, Bevölkerungsforscher

»Was ein Mensch wirklich ist – so pathetisch dieser Satz
klingen mag –, was also ein geborener Mensch wirklich
wert ist, das werden wir alle erst jetzt erfahren. Es müsste
uns gelingen, über etwas ganz Einfaches und
Naheliegendes zu reden, etwas, was nicht jeder hat, aber
jeder einmal war. Reden wir über Kinder.«



Frank Schirrmacher, Herausgeber FAZ

Beide Zitate sind entnommen aus »Grundkurs für
Staatsbürger: Dreißig Jahre nach Zwölf« (www.faz.net 21.
02. 2005).

http://www.faz.net/


1. Das Recht: Eine Einführung

»Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann …
Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen,
wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von
innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und
der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits
kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich
aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwangs und



autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne seine
Freiheitlichkeit aufzugeben …«

(Böckenförde 1991, S. 112)

1.1 Planspiel: Die Insel

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie machen mit
Ihrem Team eine Schiffsreise. Unterwegs kommen Sie in
einen verheerenden Sturm. Das Schiff kentert und Sie
landen auf einer unbewohnten Insel. Dort finden Sie Bäume
und Sträucher, die genügend Früchte für alle tragen, auch
eine Süßwasserquelle ist vorhanden. Sie können also
überleben, aber wie soll es weitergehen?

Praxisübung
1. Überlegen Sie zunächst allein, welche Aufgaben die Gruppe auf der

einsamen Insel als erste Schritte angehen sollte.
2. Stellen Sie nun Ihre Vorschläge im Team vor.
3. Sammeln Sie in der Runde einerseits gleiche oder ähnliche Interessen

und andererseits Interessen, die stark voneinander abweichen.
4. Diskutieren Sie die abweichenden Interessen und versuchen Sie

hierüber eine möglichst breite Einigkeit zu erreichen.
5. Erarbeiten Sie einen Verfassungsentwurf für Ihren Inselstaat.
6. Stimmen Sie nun ab: Wird diese Verfassung angenommen oder

abgelehnt? Einigen Sie sich hierfür zunächst auf ein
Abstimmungsverfahren.



Abstimmungsverfahren

Einstimmigkeit
2/3-Mehrheit
Absolute Mehrheit: Mehr als die Hälfte stimmt zu, also mehr Pro-
Stimmen als Gegenstimmen und Enthaltungen zusammen.
Einfache Mehrheit: Mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen, Enthaltungen
zählen nicht.

Bei Annahme: Sie haben eine Inselstaatsverfassung verabschiedet. Nach
welchen übergeordneten Kriterien organisiert diese ein Zusammenleben?
Woraus lassen sich diese Kriterien ableiten und wie lassen sie sich
legitimieren?
Bei Ablehnung: Es kommt keine Inselverfassung zustande. Was wird
wahrscheinlich passieren?

1.2 Garant der Rechtsordnung: Der Staat

Die Aufgaben des Staates
Der Staat ist eine Herrschaftsordnung, durch die ein
Personenverband – das Volk – auf abgegrenztem Gebiet
durch hoheitliche Gewalt zur Wahrung gemeinsamer Güter
verbunden ist. Diese menschliche Gemeinschaft ist eine
Schicksalsgemeinschaft: Der Einzelne ist mit den jeweils
anderen ungefragt und gezwungenermaßen verbunden.
Zwar stellt diese Schicksalsgemeinschaft in unserer
fortschrittlichen Zeit der wachsenden Individualisierung
nicht die einzige und nicht einmal die wichtigste
Gemeinschaft dar, sie bildet aber doch für jedes Individuum



einen unverzichtbaren Teil seiner Existenz. Denn in unserer
hochtechnisierten und arbeitsteilig organisierten
Gesellschaft von Autarkie weit entfernt, braucht der
Einzelne zu seiner Existenz immer auch die Gemeinschaft.

Der Begriff »Staat« wird in der Staatsphilosophie und in
der allgemeinen Staatslehre sehr unterschiedlich definiert.
In seiner einfachsten Form versteht man darunter:

Ein Staat ist eine Personengemeinschaft in ihrer politischen Organisation, die
ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt voraussetzt.

Der Staat hat eine Reihe elementarer – gleichsam
überzeitlicher – Aufgaben, die ihm sein typisches Gepräge
geben:

Herstellung und Erhaltung der Äußeren Sicherheit, also
die Abwehr von Bedrohungen und Angriffen auf das
Staatsgebiet von außen. Dies wird bewirkt durch
Landesverteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und
friedenssichernde Maßnahmen (z. B. im Rahmen von
Bündnissen).
Herstellung und Erhaltung der Inneren Sicherheit, also
der Gewährleistung einer Rechts- und Friedensordnung
im Inneren. Dies wird bewirkt durch Institutionen wie
Verwaltung, Gerichte, Polizei, Bundeswehr,
Bundesgrenzschutz etc.
Die Herstellung und Erhaltung einer sozial gerechten
Ordnung.



Die Förderung kultureller Bestrebungen.
Die Vorsorge gegen Risiken, die sich aus der
wissenschaftlichen und technischen Entwicklung
ergeben.
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Die Mitwirkung bei internationalen Einsätzen zum
Schutz der Menschenrechte in Krisengebieten
entsprechend der UN-Charta.
Die stetige Anpassung der Rechtsordnung an
veränderte gesellschaftliche Verhältnisse. Denn das
Recht ist unabdingbares Steuerungsinstrument des
Staates: 
Es bändigt die staatliche Macht, es lenkt die
Erbringung sozialer Leistungen, stellt einen sozialen
Ausgleich unter den Bürgern her und regelt den
gesellschaftlichen Bereich. Diese Aufgaben kann es
jedoch nur dann effizient erfüllen, wenn es ständig an
die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst wird.

Praxisübung
Kennen Sie technische oder wissenschaftliche Entwicklungen, die in jüngster
Zeit Einfluss auf die Rechtsordnung der BRD hatten?

Das Gewaltmonopol
Die Anwendung von Gewalt ist prinzipiell dem Staat
vorbehalten. Nur er darf Gewalt einsetzen: zur Erfüllung



seiner Aufgaben, insbesondere zur Gewährleistung der
Rechts- und Friedensordnung, und stets unter Einhaltung
der rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Mit dem
Gewaltmonopol des Staates korrespondiert das
Gewaltverbot für den Bürger: Er darf seine vermeintlichen
oder tatsächlichen Rechte nicht auf eigene Faust
durchsetzen, sondern muss hierfür die Hilfe des Staates in
Anspruch nehmen. Das Ordnungsgefüge von
Gewaltmonopol des Staates, Friedenspflicht des Bürgers
und Durchsetzung der Rechte des Bürgers durch vom Staat
geschaffene Institutionen beruht auf einem engen,
wechselseitigen Zusammenhang. Denn wie lange lässt sich
ein Staat aufrecht erhalten, wenn er nicht (mehr) bereit
oder imstande ist, die Rechte seiner Bürger zu schützen?

Praxisübung
Recherchieren Sie im Internet zum Thema »failed states«. Wann ist ein Staat
gescheitert?

Wurde im 17. und 18. Jahrhundert der Staat weitgehend
mit dem regierenden Monarchen gleichgesetzt (man denke
an den berühmten Satz von Ludwig XIV.: »L’état c’est
moi!«), bildet nach unserem heutigen Rechtsverständnis
der Staat eine selbstständige Rechtsperson, eine
sogenannte juristische Person des öffentlichen Rechtes. Als



solche kann er selbst Inhaber von Rechten und Pflichten
sein und über seine Organe handeln.

Unser freiheitlich demokratischer Staat beruht auf
politischen und ethischen Voraussetzungen, die er nicht
selbst schaffen oder gar erzwingen kann, die jedoch für
seine Existenz unverzichtbar sind. Dazu gehören u. a.:

die Akzeptanz des Staates und seiner Grundlagen durch
die Mehrheit der Bevölkerung
die Anerkennung gemeinsamer ethisch-sittlicher
Grundwerte
die Toleranz gegenüber Andersdenkenden und
die Verantwortung für die Erhaltung der künftigen
Lebensgrundlagen.

Die Ziele des Staates
Unter einem Staatsziel versteht man nach der von der
»Sachverständigenkommission Staatszielbestimmungen /
Gesetzgebungsaufträge« vorgeschlagenen und allgemein
anerkannten Definition:

Staatsziele sind Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung, die der
Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben
sachlich umschriebener Ziele vorschreiben.

Staatsziele werden in der jeweiligen Verfassung von Bund
und Ländern festgeschrieben und beschreiben die
Aufgaben eines Staates, regeln aber nicht, wie diese Ziele


